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n -331" der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 
d 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A nf I' a g e 

der Abgeordneten DDr. König 

und Kollegen 

an den Bundesminister fUr Justiz 

betreffend den Untergang der "LueONA U 

In seiner Wortmeldung a~laßlich der am 25.9.1985 im 

Plenum des Nationalrates abgehaltenen Besprechung der 

Anfragebeantwortung 1530/AB betreffend das Straf­

verfahren gegen Udo Proksch fUhrte der Bundesminister 

fUr Justiz unter a~derem wörtlich aus: 

"Wenn es tatsachlich.stimmt" daß bei dem Schiffs­

untergang der 'LUCONA' sechs Menschen um's Leben 

gekommen sind" so laßt das niemanden von uns kcilt" 

aber ich verweise darauf" daß es SeegeX'ichtsver­

fahren gegeben hat" bei denen man unter den Fach­

leuten bei diesem Gericht nicht zu dem Schluß ge­

kommen ist" daß etwa durch eine kriminelle Machination 

das Schiff auf den Meeresgrund geschickt worden ware. 

Ich verweise auch darauf" daß das Verfahren in tJster­

reich nicht einmal von der Seite des Privat.beteiligten 

als Verfahren wegen des Verdachtes des Verbrechens 

des Mord~s gefUhrt wird" sondern als Verfahren wegen 

des Verdachtes des Verbrechens des Versicherungsbe­

truges. " 
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Diese Aussage muß im Lichte d~r AusfUhrungen in dem mit 

"Getarnte Osthandler und drei Minister; Gratz~ Proksch~ 

Lucona - der Jahrhundertcoup" Ubertitelten Artikel 

in der Ausgabe Nr. 96 der in MUnchen herausgegebenen 

Druckschrift "EPOCHE" vom 10.9.1986 bewertet werden~ 

wonach im Zuge der im Jahre 1983 erfolgten Abtretung des 

Strafverfahrens gegen Udo Proksch von der Staatsanwalt­

schaft Salzburg an die Staatsanwaltschaft Wien "na~h 

Anweisung von hechster Stelle" der Ermit~lungsauftrag 

an die Staatsanwaltschaft vom Verdacht des mehrfachen 

Mordes~ Mordversuches und schweren Betruges auf Verdacht 

von Betrugshandlungen "abgemildert" und Recherchen Uber 

die näheren Umstände des Schiffsunterganges dadurch abge­

blockt wurden. 

Im Hinblick darauf'richten die unterfertigten Abgeordneten 

an den Bundesminister fUr Justiz folgende 

A n fra g e 

1) Entspricht es den Tatsachen~ daß bis zur Abtretung 

des Strafverfahrens gegen Udo Proksch an die Staats­

anwaltschaft Wien Erhebungen in Salzburg~ )sei es 

durch die Sicherheitsbeherden~ sei es durch die 

S~aatsanwaltschaft~ auch wegen Mor4es gefUhrt 

wurden? 

2) Welche Tatbestande (bzw. deren Paragraphen) sind 

in der vo~ denSalzburger Sicherheitsbeh8rden an die 

Staatsanwaltschaft Salzburg erstatteten Anzeige 

(bzw. Anzeigen) gegen udo Proksch zitiert? 

.. 

1662/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 3 -

3) Welche Tatbestande (bzw. depen Papagpaphen) schienen 

in Ansehung des gegenVdo Ppoksch bis Sommep 1983 

in Salzbupganhängiggewesenen Stpafvepfahrens 

a) im Regist~p dep Staatsanwaltschaft Salzbupg 

b) im Tagebuch dep Staatsanwal~schaft Salzbupg 

auf? 

4) Welche Tatbestande (bzw. depen Papagraphen) scheinen 

in Ansehung des gegen Vdo Proksch im Sommep 1983 

nach Wienabgetpetenen und dopt weitepgefühpten 

Stpafvep fahren s 

cU im Register dep Staatsanwaltschaft Wien 

b) im Tagebuchdep Staatsanwaltschaft Wien 

auf? 

5) Füp den FalZ mangelndep Deckungsgleichheit in den 

Antworten zu den Fragen 3) a) und 4) a) einepseits 

bzw. 3) b) und 4) b) andeperseits: Worauf ist 

dies zurückzufühpen? 

6) Entsppicht es den Tatsachen, daß die Staatsanwalt­

schaft angewiesen wurde, die Erhebungen auf den 

Komplex "Vepsichepungsbetpug" zu beschpänken und nicht 

mehr - auch - wegen Mordes zu führen? 

7) Wenn ja: 

a) Epging diese Weisung an die Staatsanwaltschaft 

Salzbupg odep an die StaatsanwaZtschaftWien? 

b) Wep epteilte diese Weisung? 

c) Wie lautet dep vollstandige woptlaut des betpeffenden 

Eplasses, mit dem diese Weisung erteilt wurde? 

d) Welche R~lle spielte bei dep diesbezüglichen 

Reduziepungdep Ephebungstätigkeit die Obepstaats­

anwaltschaft Wien, insbesondere Obepstaatsanwalt 

Dp.Otto P;Nitl-lep? 
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e) Wer war die in der Druckschrift "EPOCHE" epwahnte 

"h8chste Stelle"~ die den Ermittlungsauftrag an die 

Staatsanwaltschaft einschrankte? 

f) Weshalb durften ab Sdmmer 1983 keine Erhebungen 

mehr wegen MordesgefUhrt wepden? 

8) Ist das Ergebnis eines aUßlandischen Seegeri~htsver­

fahrens fUr die 8sterreichischen Strafverfolgungs~ 

heh8rden bindend? 

9) Wenn ja: Auf welche gesetzliche Bestimmung kann 

sich diese Ansicht stützen? 

10) "Vlenn nein: Weshalb hat man, sich trotz des Vepdachtes 

des mehr faohes Mordes bzw. Mordversuohes mi t dem Er­

gebnis des aus landisc hen Seegeriohtsver fahrens zufrieden 

geg~benund keine Erhebungen wegen Mordes duroh die 

Staatrnnwaltsohaft veranlaßt bzw. wenigstens zugelassen ? 

11).' Ist dem Bundesministerium für Ju~tiz bekannt 3 daß mit· 

Beziehung auf den Untergang der "LUCONA" 

a) die Gutachten von zwei Sachverstandigen vorliegen 3 

nach denen eine "natUrliche" Ursache fUr das 

Sinken des Schiffes auszuschließen ist3 und ferner 

b) das Gutaohten eines weiteren Saohverstandigen 

vorliegt 3 demzufolge der Frachter mittels einer 

im Rumpf des Schiffes angebrachten Hohlladung zur 

Explosion gebracht wurde 3 

wodurch die Ergebnisse des auslandischen Seegriohtsver­

fahrens 0iderlegt bzw. zumindest in Frage gestellt 

werden? 

12) Wenn ja: Weshalb werden dennoch~ keine Erhebungen 

auoh in Ansehung des Unterganges der "LUCONA" und damit 

wegen Mordes gefUhrt? 

1·3) Wenn nein: 

a) Wird dies erhoben und sodann 

bJ geprüft werden 3 ob die Erhebungen auch wegen 

Mordes zu führen sind? 
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